
Satzung der Jugendstiftung Hamberge

PNANMACL: DI E JUGENDSTIFTUNG HAMBERGE IST EINE GEMEINSCHAFTSEI NRICHTUNG

VON BÜRGERN FÜR BÜRGER. IM RAHMEN IHRES SATZUNGSZWECKS WILL SIE

GESELLSCHAFTLICHE VORHABEN FÖRDERN, DIE IM INTERESSE DER JUGEND LIEGEN,

SOWEIT STAATLICHE MITTEL DAFÜR NICHT ZUR VERFÜGUNG STEHEN.

Zugleich möchte diese Stiftung weitere Bürger dazu anregen, sich durch Zuwendungen

an der Stiftung zu beteiligen und bei der eigenverantwortlichen Bewältigung gesellschaft-

licher Aufgaben in Hamberge mitzuwirken. ln diesem Sinne will die Jugendstiftung den

Gemeinschaftssinn und die Mitverantwortung der Bürger fördern und stärken und damit

dazu beitragen, dass Hamberge sich weiterhin positiv entwickelt.

$ 1 runve, REcHTSFoRM, strz
(1) Die Stiftung führt den Namen ,,Jugend-
stiftung Hamberge".
(2) Sie ist eine unselbständige Stiftung des
bürgerlichen Rechts mit dem Sitz in 23619
Hamberge, Hansfelder Berg 2.

$ 2 cruerNNürzrcKEtr
(1) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und
unmittelbar mildtätige und gemeinnützige
Zwecke im Sinne des Abschnittes ,,Steuerbe-
günstigte Zwecke" der Abgabenordnung.
(2) Die Stiftung ist selbstlos tätig. Sie verfolgt
nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke.
(3) Die Mittel der Stiftung dürfen nur für die
satzu ngsgemäßen Zwecke venrvendet werden.
(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die
dem Zweck der Stiftung fremd sind, oder durch
unverhältnismäßig hohe Vergünstig ungen
begünstigt werden.
(5) Die Verwaltung der Stiftung hat den
Grundsätzen einer sparsamen Wirtschafts-
führung zu entsprechen.

$ 3 srrrruNGSZWEcK
(1) Zweck der Stiftung ist die Förderung der
Jugendpflege und Jugendfürsorge in
Hamberge zum Gemeinwohl der hier lebenden
Bürger.
(2) Die Stiftung verwirklicht diese Zwecke ins-
besondere durch Unterstützung Jugendlicher,
die sich durch besonderes Engagement her-
vorgetan haben.
(3) Die Stiftung kann die vorgenannten Zwecke
durch eigene Vorhaben und durch direkte Zu-
wendungen fördern.
(4) Die Förderung des Stiftungszwecks
schließt die Verbreitung der Ergebnisse mit
etn.

$ 4 srrrruNGSVERMÖGEN
(1) das Stiftungsvermögen besteht aus dem im
Stiftungsgeschäft zugesagten Anfangsver-

mögen und den Zustiftungen.
(2) Das Stiftungsvermögen ist in seinem Wert
ungeschmälert zu erhalten. Soweit möglich, ist
es zwecks Erzielung von Erträgen in geeigne-
ter Weise anzulegen. Die Art der Vermögens-
anlage kann verändert werden, soweit nicht
ein anderes bestimmt ist.

$ 5 srrrruNGSMrrrEL
(1) Die Stiftungsmittel bestehen aus den
Erträgen des Stiftungsvermögens und den
Spenden, die der Stiftung zur Förderung des
Stiftungszwecks zugewendet werden.
(2) lm Rahmen der steuerlichen Vorschriften
können aus Stiftungsmitteln Rücklagen
gebildet werden.
(3) Die Stiftungsmittel sind nach Deckung der
VenvalÜngskosten und Bildung eventueller
Rücklagen zeitnah für den Stiftungszweck zu
verwenden.
(4) Ein Rechtsanspruch auf Leistung von
Stiftungsmitteln steht den durch die Stiftung
Begünstigten aufgrund dieser Satzung nicht
zu.

$ 6 zuwTNDUNGEN
(1) Die Stiftung kann von jedermann
Zustiftungen und Spenden annehmen. Sie
können aus jeder Art von Vermögenswerten
(Geld oder Sachwerte) bestehen. Die Stiftung
kann Sachwerte in Geld umwandeln, soweit
nicht ein anderes bestimmt ist.
(2) Zustiftungen sind Zuwendungen, die zur
Aufstockung des Stiftungsvermögens
bestimmt sind. Zustiftungen können durch
Rechtsgeschäft unter Lebenden oder von
Todes wegen (durch Testament oder Erb-
vertrag) erfolgen.
(3) Bei Zustiftungen ab einem Wert von
50.000 € kann der Zustifter einen konkreten
Zweck für die Verwendung der Stiftungsmittel
benennen, der im Rahmen des Satzungs-
zwecks der Stiftung liegen muss. ln diesem
Fall ist die Zustiftung von der Stiftung treu-
händerisch als Sondervermögen unter



Beachtung des von dem Zustifter genannten
Zwecks unter dem von ihm gewünschten
Namen zu führen (unselbständige Stiftung).
(4) Spenden sind Zuwendungen, die zur
zeitnahen Verwendung bestimmt sind

$ 7 oncnNE DER srFruNG
(1) Die Stiftung hat folgende Organe:
- den Stiftungsvorstand,
- das Stiftungskuratorium,
- die Stiftungsversammlung.
(2) Der Stiftungsvorstand kann nach Maßgabe
des $ I 1 zu seiner Entlastung eine
Geschäftsführung einrichten.

$ 8 srrrruNGSVoRSTAND
(1) Der Stiftungsvorstand besteht aus 5
Personen.
(2) Geborenes Mitglied ist das jeweilige
vorsitzende Mitglied des Vorstandes des
,,Gemeinnützigen Vereines Hamberge e.V."
(3) Die weiteren Vorstandsmitglieder
werden für die Dauer von jeweils 5 Jahren
bestellt. Wiederbestellungen sind zulässig.
Die ersten Bestellungen erfolgen durch die
Stifter, die nachfolgenden Bestellungen
durch das Stift ungskuratorium.
(4) Ein bestelltes Vorstandsmitglied kann
nur aus wichtigem Grund durch das
Stiftungskuratorium abberufen werden.
(5) Scheidet ein bestelltes Vorstandsmit-
glied vor dem Ende seiner Amtszeit aus,
bestellt das Stiftungskuratorium für die
restliche Amtszeit ein anderes Vorstands-
mitglied.
(6) Vorsitzendes Mitg lied des Stiftungsvor-
standes ist der jeweilige Vorstandsvor-
sitzende des,,Gemeinnützigen Vereines
Hamberge e.V." Der Stiftungsvorstand wählt
aus seiner Mitte ein stellvertretendes vor-
sitzendes Mitglied und ein schriftführendes
Mitglied.
(7) Der Stiftungsvorstand gibt sich eine
Geschäftsordnung.

$ 9 srrzuNGEN UND BEScHLüssE DES
STIFTUNGSVORSTANDES
(1) Die Sitzungen des Stiftungsvorstandes
werden durch das vorsi2ende Mitglied nach
Bedarf oder auf Antrag eines Vorstandsmit-
gliedes oder des Stiftungskuratoriums
einberufen, mindestens jedoch zweimal im
Jahr. Die Einladungsfrist beträgt zwei Wochen.
Sie kann in Eilfällen verküzt werden.
(2) Der Stiftungsvorstand ist beschlussfähig,
wenn mindestens 2 Mitglieder anwesend sind,
darunter das vorsitzende Mitglied oder das
stellvertretende vorsitzende Mitglied.
(3) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit

der anwesenden Mitglieder gefasst, soweit
diese Satzung nicht etwas anderes bestimmt.
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme
des vorsitzenden Mitgliedes.
(4) Über das Ergebnis der Sitzung des
Stiftungsvorstandes wird eine N iederschrift
angefertigt, die vom schriftführenden Mitglied
und dem vorsitzenden Mitglied zu unter-
zeichnen ist.
(5) Mit Zustimmung aller seiner Mitglieder kann
der Stiftungsvorstand auch Beschlüsse
außerhalb einer Sitzung fassen, z. B. im
schriftlichen U mlaufuerfahren.

S 10 AUFGABEN DES
STIFTUNGSVORSTANDES
1) Der Stiftungsvorstand vertritt die Stiftung
gerichtlich und außergerichtlich in der
Weise, dass das vorsitzende Mitglied oder
das stellvertretende vorsitzende Mitglied
jeweils mit einem weiteren Mitglied gemeinsam
zur Vertretung berechtigt sind
(2) Der Stiftungsvorstand ist für alle Ange-
legenheiten der Stiftung zuständig, soweit
nicht nach dieser Satzung ein andere$Organ
zuständig ist. Außer in den weiteren in der
Satzung genannten Fällen beschließt der
Stiftu ngsvorstand insbesondere über folgende
Angelegenheiten.
- Richtlinien für die Anlage und Veruvaltung des
Stiftungsvermögens nach Anhörung des
Kuratoriums,
- Anlage und Verwaltung des Stiftungsver-
mögens entsprechend dieser Richtlinien,
- Richtlinien für die Verwendung der Stiftungs-
mittel nach Anhörung des Kuratoriums,
- Verwendung der Stiftungsmittel ent-
sprechend den Richtlinien,
- Einrichtung einer Geschäftsführung gemäß

s 11,

- Bestellung und Bevollmächtigung sowie
Abberufung der Mitglieder der Geschäfts-
führung gemäß $ 11,

- Aufstellung einer Geschäftsordnung für
die Geschäftführung gemäß S 1 1,

- Aufstellung des Jahreshaushaltsplanes,
- Aufstellung des Jahresabschlusses mit
einem Bericht über die Erfüllung des Stiftungs-
zwecks,
- Abfassung des jährlichen Rechenschafts-
berichts für die Stifterversammlung,
- Vorschläge an die Stifterversammlung für
die Bestellung von Mitgliedern des
Stiftungskuratoriums,
- Anderung der Satzung nach Anhörung des
Stiftungskuratoriums gemäß $ 20 der Satzung.
- Vereinigung der Stiftung mit einer anderen
Stiftung oder Auflösung der Stiftung nach
Anhörung des Stiftungskuratoriums gemäß

$ 21 der Satzung.



$ 1 1 crscHAFrsFüHRUNG
(1) Der Stiftungsvorstand kann bei Bedarf zu
seiner Entlastung mit Zustimmung des
Stiftungskuratoriums eine Geschäftsführung
einrichten und dafür eine oder mehrere
Personen bestellen.
(2) Als Mitglieder der Geschäftsführung
können auch Personen bestellt werden, die
zugleich noch für eine andere Einrichtung tätig
sind.
(3) Der Stiftungsvorstand legt in einer
Geschäftsordnung fest, in welchem Umfang
er Aufgaben auf die Geschäftsführung
überträgt, und erteilt ihr die zur Durchführung
erforderlichen Vollmachten. Die Mitglieder der
Geschäftsführung sind an Weisungen des
Stiftungsvorstandes gebunden. Sie haben
die Stellung eines besonderen Vertreters im
Sinne des S 30 BGB.
(4) Die Mitglieder der Geschäftsführung
werden vom Stiftungsvorstand für einen
Zeitraum von fünf Jahren bestellt. Wiederbe-
stellung ist zulässig. Eine Abberufung während
der Amtszeit kann durch den Vorstand nur aus
wichtigem Grund erfolgen.

S 1 2 srFruNGSKURAroRruM
(1) Das Stiftungskuratorium besteht aus 10
Personen.
(2) Geborenes Mitglied ist der jeweilige
Bürgermeister des Ortes Hamberge.
(3) Die weiteren Kuratoriumsmitglieder
werden für die Dauer von jeweils fünf Jahren
bestellt. Wiederbestellung ist zulässig. Die
ersten Bestellungen erfolgen durch die
Stifter, die nachfolgenden Bestellungen
durch die Stifterversammlung auf Vorschlag
des Stiftungsvorstandes.
(4) Ein bestelltes Kuratoriumsmitglied kann
nur aus wichtigem Grund durch die Stifter-
versammlung abberufen werden.
(5) Scheidet ein bestelltes Kuratoriumsmitglied
vor dem Ende seiner,Amtszeit aus, bestellt
die Stifterversammlung auf Vorschlag des
Stift u n gsvorsta ndes fü r d ie restliche Amtszeit
ein anderes Vorstandsmitglied.
(6) Vorsitzendes Mitglied des Stiftungsku-
ratoriums ist der jeweilige Bürgermeister von
Hamberge. Das Stiftungskuratorium wählt
aus seiner Mitte ein stellvertretendes vor-
sitzendes Mitglied und ein schriftführendes
Mitglied.
(7) Das Kuratorium gibt sich eine
Geschäftsordnung.

S 13 SITZUNGEN UND BEScHLÜSSE DES
STIFTUNGSKURATORIUMS
(1) Die Sitzungen des Stiftungskuratoriums
werden durch das vorsitzende Mitglied
nach Bedarf oder auf Antrag des Stiftungs-

vorstandes einberufen, mindestens jedoch
einmal im Jahr. Die Einladungsfrist beträgt
zweiWochen, sie kann in Eilfällen verkürzt
werden.
(2) Das Stiftungskuratorium ist beschlussfähig,
wenn mindestens die Hälfte seiner satzungs-
gemäßen Mitglieder anwesend ist, darunter
das vorsitzende Mitglied.
(3) Beschlüsse werden mit einfacher Mehr-
heit der anwesenden Mitglieder gefasst,
soweit die Satzung nicht etwas anderes
bestimmt Bei Stimmengleichheit entscheidet
die Stimme des vorsitzenden Mitgliedes
(4) Uber das Ergebnis jeder Sitzung wird
eine Niederschrift angefertigt, die vom
schriftführenden Mitglied und dem vor-
si2enden Mitglied zu untezeichnen ist.

S 14 AUFGABEN DES
STIFTUNGSKURATORIUMS
Das Stiftungskuratorium ist außer für dip
sonstigen in dieser Satzung genannten Auf-
gaben für folgende Aufgaben zuständig:
- Uberwachung und Beratung des
Stiftungsvorstandes, insbesondere auch in
Fragen der Einwerbung weiterer Zuwendungen
und der Öffentlichkeitsarbeit,
- Bestellung und Abberufung von Vorstands-
mitgliedern gemäß $ 8 der Satzung,
- Bestellung von Prüfern für den vom Vorstand
erstellten Jahresabschluss mit dem Bericht
über die Erfüllung des Stiftungszwecks,
- Genehmigung des geprüften Jahresab-
schlusses mit dem Bericht über die Erfüllung
des Stiftungszwecks,
- Entlastung des Stiftungsvorstandes,
- Zustimmung zur Einrichtung einer
Geschäftsführung durch den Stiftungsvor-
stand gemäß S 11 der Satzung.
- Stellungnahme zu der vom Stiftungsvor-
stand geplanten Richtlinien für die Anlage
und Verwaltu ng des Stift ungsvermögens
gemäß $ 10 der Sa2ung,
- Stellungnahme zu der vom Stiftungsvor-
stand geplanten Richtlinien für die Verwen-
dung von Stiftungsmitteln gemäß $ 10 der
Satzung,
- Stellungnahme zu einer vom Stiftungs-
vorstand beabsichtigten Anderung der
SaLung gemäß $ 20 der Satzung.Vereini-
gung der Stiftung mit einer anderen
Stiftung oder Auflösung der Stiftung
gemäß $ 21 der Satzung.

S 1 5 STIFTERVERSAMMLUNG
(1) Mitglied der Stifterversammlung wird, wer
der Stiftung mindestens 500 € zugewendet hat.
(2)Wird ein Mitglied der Stifterversammlung
zum Mitglied des Stiftungsvorstandes oder des
Stiftungskuratoriums bestellt, ruht seine Mit-
gliedschaft in der Stifterversammlung für die



Dauer seiner Zugehörigkeit zu dem anderen
Organ.

(3) Die Mitgliedschaft in der Stifterversamm-
lung erlischt 1O Jahre nach der letzten Zuwen-
dung des Mitgliedes von mindestens 500 € an
die Stiftung.

S 16 SITZUNGEN UND BESCHLÜSSE
DER STIFTERVERSAMMLUNG
(1) Die Stifterversammlung tagt einmal im
Jahr.
(2) Die erste Sitzung wird durch das vor-
sitzende M itg lied des Stiftungsvorstandes
einberufen, die folgenden Sitzungen werden
durch das vorsitzende Mitglied der Stifterver-
sammlung einberufen. Die Einladungsfrist
beträgt 4 Wochen.
(3) Die Stifterversammlung ist unabhängig von
der Zahl der erschienenen Mitglieder be-
schlussfähig.
(4) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit
der anwesenden Mitglieder gefasst. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet die Stimme des
vorsitzenden M itgliedes.
(5) Die Stifterversammlung wählt aus ihrer
Mitte ein vorsitzendes Mitglied, ein stellver-
tretendes vorsitzendes Mitglied und ein schrift-
führendes Mitglied.
(6) Über das Ergebnis jeder Sitzung wird eine
Niederschrift angefertigt, die von dem schrift-
führenden Mitglied und dem vorsitzenden Mit-
glied zu unterzeichnen ist.

S 1 7 AUFGABEN DER STIFTERVER-
SAMMLUNG
Die Stifterversammlung ist für folgende Auf-
gaben zuständig:
(1) Bestellung und Abberufung von Mitgliedern
des Stiftungskuratoriums gemäß $ 12 der
Satzung.
(2) Entgegennahme und Erörterung des jähr-
lichen Rechenschaftsberichtes des Stiftungs-
vorstandes mit dem geprüften Jahresab-
schluss und dem Bericht über die Erfüllung
des Stiftungszwecks.
(3) Anregungen an den Vorstand insbesondere
zu Fragen der Einwerbung weiterer Zuwendun-
gen und zu Fragen der Mittelverwendung und
der Öffentlich keitsarbeit.

S 18 EHRENAMT
(1) Die Mitglieder der fakultativ einzurichtenden
Geschäftsführung können eine Vergütung
nach Maßgabe ihres Anstellungsvertrages er-
halten.
(2) Alle anderen Mitglieder von Stiftungsor-
ganen sind ehrenamtlich tätig. Sie erhalten
keinen Auslagenersatz.

S 1 9 REcHNUNGSJAHR UND JAHRES.
ABSCHLUSS
(1) Das Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr.
Das erste Rechnungsjahr endet am 31 .12.03.
(2) Der Stiftungsvorstand hat innerhalb von 4
Monaten nach Schluss des Rechnungsjahres
den Jahresabschluss und den Jahresbericht
über die Erfüllung des Stiftungszwecks aufzu-
stellen.

S 20 SATZUNGSANDERUNGEN
Anderungen der Satzungen können vom
Stiftungsvorstand nach Anhörung des
Stiftungskuratoriums mit einer Mehrheit von
213 der satzungsgemäßen Stimmen be-
schlossen werden.

$ 21 venErNrcuNc UNDAUFLösuNG
(1) S 20 gilt auch für Beschlüsse über die
Vereinigung der Stiftung mit einer anderen
Stiftung und über ihre Auflösung.
(2) Bei Auflösung der Stiftung fällt das Ver-
mögen der Stiftung an eine vom Stiftungsvor-
stand zu bestimmende juristische Person des
öffentlichen Rechts oder an eine andere
steuerbegün.ligt" t<orp"rschaft, die es un-
mittelbar und ausschließlich für Zwecke im
Sinne des $ 3 der Satzung zu verwenden hat.
(3) Beschlüsse über die künftige Verwendung
des Vermögens dürfen erst nach Einwilligung
des Finanzamtes ausgefüh rt werden.

S 22 UNTERRIcHTUNG UND AUSKUNFT
DES FINANZAMTES
Unbeschadet der sich aus dem Stiftungsge-
setz ergebenden Genehmigungspflichten
sind Beschlüsse über Satzungsänderungen,
über die Vereinigung mit einer anderen
Stiftung und über die Auflösung der Stiftung
dem zuständigen Finan zamt anzuzeigen. Vor
Satzungsänderungen, die den Zweck der
Stiftung betreffen, ist eine Auskunft des
Finanzamtes zur Steuerbegünstigung einzu-
holen.

S 23 IN-KRAFT-TRETEN DER sATZUNG
Diese Satzung tritt am Tage der Erteilung der
vorläufigen Bescheinigung über die Gemein-
nützigkeit des FA Stormarn in Kraft.




